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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1996

Norm

FinStrG §33 Abs1

FinStrG §33 Abs2 lita

Rechtssatz

Eine Konsumtion von Verkürzungen der Umsatzsteuervorauszahlungen durch eine denselben Betrag und

Steuerzeitraum betre4ende Hinterziehung der Jahresumsatzsteuer kommt jedenfalls dann nicht in Betracht, wenn

Gegenstand der Anklage ausschließlich die Verkürzung der Vorauszahlungen (§ 33 Abs 2 lit a FinStrG), nicht aber die

Hinterziehung der Jahresumsatzsteuer (§ 33 Abs 1 FinStrG) ist.
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